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VERANSTALTUNGSKALENDER

Mai / Juni 2025

Datum Zeit Anlass Lokalität Organisator

7. Mai 18.30 – 20.00 Uhr Treff Mitte Links – CSP Pfarreisäli Nr. 5 im UG des 
Gasthofs St. Jakob Mitte Links - CSP

7. Mai 20.00 – 22.00 Uhr Generalversammlung
Mitte Links – CSP Restaurant St. Jakob Mitte Links - CSP

9. Mai 19.30 Uhr Muttertagsfeier Gemeindesaal Landfrauenverein Wünnewil

10. Mai 11.00 Uhr FDP-Fest –
Zukunft mitgestalten FC Buvette Flamatt FDP

12. Mai 19.00 Uhr Fraktionssitzung die Mitte, im
Anschluss Mitgliederversammlung Gemeindesaal Die Mitte

12. Mai 19.30 – 21.30 Uhr Fraktionssitzung SP/Grüne Medienzimmer Primarschule 
Wünnewil SP/Grüne

13. Mai 19.00 Uhr Generalversammlung mit 
anschl. Fraktionssitzung FDP

Sitzungszimmer der 
Gemeinde, BGZ Flamatt FDP

14. – 18. Mai Seislermäss Festgelände Tafers OK Seislermäss

20. Mai 19.00 Uhr Informationsveranstaltung 
Street Food Festival 2025 Aula Primarschule Flamatt Organisationsteam

Street Food Festival 2025

21. Mai 18.00 – 21.00 Uhr Generalversammlung Sitzungszimmer
Gemeindehaus Verein Pumptrack Wünnewil

21. Mai 20.00 Uhr Generalratssitzung Aula Primarschule Flamatt Gemeinde

22. Mai 19.30 Uhr Schützen-Lotto Festgelände Tafers Feldschiessen Tafers 2025

23. – 25. Mai Feldschiessen Festgelände Tafers Feldschiessen Tafers 2025

24. Mai 8.00 – 16.00 Uhr Sammlung Coop Flamatt Carton du coeur Sensebezirk

24. Mai 9.30 – 17.00 Uhr Sense-Turnier Pétanque-Platz neben
Sporthalle OS Wünnewil Pétanque-Club Sense-West

13. – 29. Juni Div. Öffnungszeiten Kunst im Zeughaus 2025 Zeughaus Flamatt Kulturkommission

14. Juni 8.30 – 15.30 Uhr Bring- & Nimm-Tag Werkhof Wünnewil Mitte Links - CSP

17. Juni 19.30 Uhr Fraktionssitzung SP/Grüne Medienzimmer Primarschule 
Wünnewil SP/Grüne

18. Juni 20.00 Uhr Fraktionssitzung FDP Sitzungszimmer Gemeindehaus FDP

21. Juni 13.00 Uhr Sensler Jugendmusiktreffen 
und Serenadenkonzert Aula OS Wünnewil Pfarreimusik

25. Juni 20.00 Uhr Generalratssitzung Aula Primarschule Flamatt Gemeinde

Gemeindeverwaltung
Wünnewil-Flamatt
Dorfstrasse 22, 3184 Wünnewil
gemeinde@wuennewil-flamatt.ch
www.wuennewil-flamatt.ch

Gemeindenummern

Gemeindekanzlei	 026 497 57 00
Gemeindekasse	 026 497 57 10
Bauamt	 026 497 57 20
Jugendarbeit	 079 376 06 98
Gemeinwesenarbeit	 026 497 57 00
Werkdienst	 026 496 11 68

Öffnungszeiten:
Montag / Mittwoch / Donnerstag:	 08.00–11.45 Uhr / 14.00–17.00 Uhr
Dienstag:		  08.00–11.45 Uhr / Nachmittag geschlossen
Freitag:		  08.00–11.45 Uhr / 14.00–16.00 Uhr
(Das Bauamt ist nachmittags nur auf Voranmeldung erreichbar)

Notfallnummern

Internationaler Notruf	 112
Ambulanz	 144
Feuerwehr	 118
Kantonspolizei (Notruf )	 117
REGA	 1414
Vergiftungsnotfälle	 145
Dargebotene Hand	 143
Telefonhilfe für Kinder/Jugendliche	 147
Pannenhilfe	 140

Wichtige Informationen

Wichtige Nummern

Ärztlicher Notfalldienst	 0800 170 171
Koordinationsstelle
Gesundheitsnetz Sense	 026 505 22 82
Polizei Flamatt	 026 305 87 65
Spital Tafers	 026 306 60 00
Spitex Sense	 026 419 95 55
WABE - Wachen und Begleiten	 026 494 01 40
Zahnarzt (Notfall)	 0848 14 14 14
Sozialdienst
Sense-Unterland	 026 505 21 80

Sämtliche Veranstaltungen finden Sie auf der Homepage: www.wuennewil-flamatt.ch	 Stand: 22.4.2025
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EDITORIAL

Liebe Leserin, lieber Leser

Vielleicht haben Sie es in der April- 
WüFla gesehen: Seit einem Monat 
bietet die Gemeinde Wünnewil-Fla-
matt die Spartageskarte Gemeinde 
der SBB an.

In der Vergangenheit gab es mit den 
Tageskarten Gemeinde bereits ein 
ähnliches Angebot, welches per Ende 
2023 von der SBB eingestellt wurde. 
An einer Sitzung im Februar 2023 
hat der Gemeinderat nach genauer 
Prüfung beschlossen, die Nachfolge-
lösung «Spartageskarten Gemeinde» 
vorerst nicht anzubieten. 

Nach etwas mehr als einem Jahr, in 
welchem die SBB das Angebot stetig 
weiterentwickelt hat, können Sie Ihre 
Reise wieder am Schalter der Gemein-
dekanzlei beginnen.

Die Spartageskarten sind nicht wie 
beim alten System auf eine Stückzahl 
pro Gemeinde beschränkt. Die Ge-
meinde kann auf das schweizweite 
Kontingent zurückgreifen. Dabei gibt 
es verschiedene Preiskategorien:

Je nach Auslastung der Tageskarten 
für ein bestimmtes Datum (bspw. Fei-
ertage, Ferien etc.) passt die SBB die 
Preise der Nachfrage an. 

Wie komme ich zu einer Sparta-
geskarte Gemeinde?
•	 Sie haben die Möglichkeit von zu 

Hause aus nachzusehen, ob am 
gewünschten Datum noch eine 
Spartageskarte verfügbar ist. Dazu 
besuchen Sie die Webseite: www.
spartageskarte-gemeinde.ch 

•	 Wenn Sie sich für einen Kauf ent-
scheiden, besuchen Sie den Schal-
ter der Gemeindekanzlei. Ein Vor-
reservation ist nicht möglich und 
der Bezug ist ausschliesslich am 
Schalter der Kanzlei möglich. Für 
den Kauf der Spartageskarten be-
nötigen wir pro mitreisende Person 
Vor- und Nachname sowie das Ge-
burtsdatum. Zudem ist wichtig zu 
wissen, ob die Person im Besitz ei-
nes Halbtax ist oder nicht und ob sie 
1. oder 2. Klasse reisen möchte.

•	 Das Team der Gemeindekanzlei be-
zieht für Sie die Spartageskarten 
und händigt sie Ihnen ausgedruckt 
oder per E-Mail als PDF aus. 

•	 Sie bezahlen die Spartageskarte 
direkt am Schalter der Gemeinde-
kanzlei und Ihre Reise kann schon 
bald beginnen.

Bitte beachten Sie, dass die Preisan-
passungen sehr kurzfristig vorgenom-

men werden können: Wenn Sie sich 
vorher auf der Webseite informieren, 
kann einen Tag später der Preis bereits 
höher sein.

Das Team der Gemeindekanzlei freut 
sich, die Dienstleistung wieder anzu-
bieten und Sie vielleicht schon bald 
am Schalter begrüssen zu dürfen.

Bei Fragen zu den Spartageskarten 
stehen wir Ihnen gerne zur Verfügung.

Anja Grossrieder
Stellvertretende Gemeindeschreiberin

Öffnungszeiten Gemeindekanzlei

Montag
8.00 - 11.45 Uhr / 14.00 - 17.00 Uhr 

Dienstag
08.00 - 11.45 Uhr

Mittwoch
8:00 - 11.45 Uhr / 14.00 - 17.00 Uhr

Donnerstag
8:00 - 11.45 Uhr / 14.00 - 17.00 Uhr

Freitag
8.00 - 11.45 Uhr / 14.00 - 16.00 Uhr

vor Feiertagen
jeweils bis 16.00 Uhr
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Wichtiges aus dem Gemeinderat April 2025

Traktanden Beschluss Wichtige Details / Inhalte

Botschaften 
Generalratssitzung vom 
21. Mai 2025

Verabschiedung Der Gemeinderat genehmigte die Botschaften zu den Geschäften der 
Sitzung vom 21. Mai 2025 zuhanden des Gemeinderates. 

Stellungnahme 
Gesundheitsnetz Sense 
Vernehmlassung Planung 
Langzeitpflege 2026-2023

Unterstützung Der Gemeinderat unterstützte die Stellungnahme des Gesundheits-
netz Sense bezüglich der Vernehmlassung «Planung Langzeitpflege 
2026–2030»

Ortsplanungsrevision Kenntnisnahme Der Gemeinderat nahm den Fortschritt der Ortsplanungsrevision zur 
Kenntnis.

Sitzung Stiftungsrat Kompetenz-
erteilung

Der Gemeinderat erteilte den Stiftungsratsmitgliedern die Kompe-
tenz, den Geschäften der nächsten Sitzung der Stiftung St. Wolfgang 
zuzustimmen.

Delegiertenversammlung 
Gemeindeverband 
Berufsbeistandschaft 
und Sozialdienst Sense-
Unterland

Kompetenz-
erteilung

Der Gemeinderat erteilte den Delegierten die Kompetenz, den 
Geschäften der nächsten Sitzung des Gemeindeverbands Berufsbei-
standschaft und Sozialdienst Sense-Unterland zuzustimmen.

AUS DEM GEMEINDERAT

Die Gemeinderatsbeschlüsse werden im Anschluss an die jeweiligen Sitzungen auch auf der Homepage 
der Gemeinde unter «Aktuelles aus dem Gemeinderat» publiziert.

Im Gespräch mit dem Gemeindeammann

Haben Sie Interesse, mit dem Ge-
meindeammann ein Gespräch zu 
führen?

Sie haben die Möglichkeit dazu am:

Mittwoch, 21. Mai 2025

Die Gespräche finden zwischen 15.00 
und 17.00 Uhr im ersten Stock des Ge-
meindehauses, an der Dorfstrasse 22, 
3184 Wünnewil statt. 

Wir bitten Sie, sich zuvor beim Schalter 
der Gemeindekanzlei zu melden.

Gerne dürfen Sie sich auch ausserhalb 
dieser Zeiten für einen Termin unter 
der Telefonnummer 026 497 57 02 
oder per E-Mail (andreas.freiburghaus@
wuennewil-flamatt.ch) melden.
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Einladung zur 16. Generalratssitzung
vom Mittwoch, 21. Mai 2025, 20.00 Uhr in der Aula Primarschule Flamatt

Sitzungseröffnung:

a	 Traktandenliste
a	 Präsenzliste
a	 Mitteilungen

Traktanden

1	 Generalrat Protokolle 2021–2026
	 Protokoll der Generalratssitzung vom 26.2.2025

2	 Jahresrechnung 2024
	 Genehmigung Jahresrechnung 2024
	 2.1 Erfolgsrechnung
	 2.2 Investitionsrechnung

3	 Reglement über die Beiträge für Kinderbetreuungs-
	 plätze für Familien in der Gemeinde Wünnewil-Flamatt

	 Reglement über die Beiträge für Kinderbetreuungs-
	 plätze für Familien in der Gemeinde Wünnewil-Flamatt
	 Genehmigung Reglement

4	 Einführung Trennsystem Altschlossstrasse
	 Beschlussfassung – Kreditbegehren

5	 Gesundheitsnetz Sense (Gemeindeverband)
	 Gesundheitsvorsorge Sensebezirk: Beschlüsse
	 betreffend Projekt «eine gemeinsame Trägerschaft 
	 für Pflegeheime und Spitex»

6	 Büro Generalrat (GenR)
	 Wahl Präsidium des Generalrates für das
	 Geschäftsjahr 2025/26
	 Wahl Vizepräsidium des Generalrates für das
	 Geschäftsjahr 2025/26
	 Wahl Stimmenzähler und Ersatz-Stimmenzähler
	 für den Rest der Legislaturperiode

7	 Parlamentarische Vorstösse; Motionen und
	 Postulate (GenR) Anträge, Motionen, Postulate

8	 Verschiedenes

Diese Sitzung des Generalrates ist öffentlich.
Die Botschaft zu den einzelnen Traktanden finden Sie auf 
der Website der Gemeinde Wünnewil-Flamatt (www.wu-
ennewil-flamatt.ch ¨ Politik ¨ Generalratssitzung), oder 
Sie können die Botschaft auf Anfrage bei der Gemeinde-
kanzlei beziehen oder einsehen.

Der Gemeinderat und das Büro des Generalrates

AUS DEM GENERALRAT

Ab 1. Juni 2025 finden Sie uns an einer neuen Adresse:
Bahnhofstrasse 30, 3185 Schmitten

Industriestrasse 51, 3175 Flamatt 
Tel. 031 741 10 50
office@elinaag.ch, www.elinaag.ch

Seit 1965 
Ihr Elektroinstallateur

Stark- und Schwachstrominstallationen
Neubau, Service, Sanierung

Wir verbinden sie mit der Welt
Telefon-, TV-, LAN-Installationen

Inhaber: Patrick Berthold
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GEMEINDE
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Zählung der leerstehenden Wohnungen (inkl. Einfamilienhäuser) per 1. Juni 2025

Das Bundesamt für Statistik führt jähr-
lich eine Zählung der leerstehenden 
Wohnungen durch.

Damit diese Statistik erstellt werden 
kann, ist das Bundesamt für Statistik 
auf die Hilfe der Gemeinden, Woh-
nungseigentümerInnen und Liegen-
schaftsverwaltungen angewiesen. Die 
Mitarbeit an der Zählung ist gemäss 
Bundesstatistikgesetz obligatorisch.

Wir bitten deshalb alle EigentümerIn-
nen, sämtliche per 1. Juni 2025 leer-
stehenden Wohnungen oder Einfa-
milienhäuser, welche zur Vermietung 
resp. zum Verkauf vorgesehen sind, bis 
zum 30. Mai 2025 beim Gemeinde-
bauamt zu melden. Es werden die An-
gaben gemäss dem untenstehenden 
Formular benötigt. Die Angaben kön-
nen auch im Online-Schalter – Leer-
wohnungszählung der Gemeinde 

(www.wuennewil-flamatt.ch) angege-
ben werden.

Für Ihre wert-
volle Mitarbeit 
danken wir Ihnen 
bestens.

Gemeindebauamt

LEERWOHNUNGSZÄHLUNG 2025

Name EigentümerIn/Verwaltung: 

Adresse: 

Tel. Nr.: 	 E-Mail: 

Liegenschaft(en): 

					     Anzahl Zimmer

		  1 – 1.5	 2 – 2.5	 3 – 3.5	 4 – 4.5	 5 – 5.5	 6 oder mehr

	 Zu vermieten

	 Zu verkaufen

	 Total

	 Davon Einfamilienhäuser

	 Davon Neuwohnungen
	 (fertig erstellt seit 2020)

Wir bitten Sie um Rücksendung bis zum 30. Mai 2025 an:	
Gemeindebauamt Wünnewil-Flamatt, Dorfstrasse 22, 3184 Wünnewil
bauamt@wuennewil-flamatt.ch


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Lärmbelästigungen

Mit Rücksichtnahme und Toleranz 
ersparen Sie sich viel Ärger!
Immer wieder, und gerade während 
der Sommerzeit, erhalten Gemeinden, 
Polizei und Oberamt Reklamationen 
und Klagen wegen übertriebenen 
Lärmbelästigungen. Damit verbun-
denen Ärger und nachbarschaftliche 
Auseinandersetzungen können Sie 
sich mit etwas Rücksichtnahme ei-
nerseits und Toleranz andererseits er-
sparen. In diesem Sinne laden wir die 
Bevölkerung ein, insbesondere die 
nachfolgenden Punkte zu beachten:

•	 Rasenmähen
	 Vermeiden Sie es, frühmorgens, 

während der Essenszeiten und 
spätabends das Ruhebedürfnis Ihrer 
Nachbarn zu strapazieren. Gewäh-
ren Sie Ihrem Rasenmäher-Roboter 
in der Nacht eine Ruhepause.

•	 Radio- und TV-Lautstärke
	 Zwingen Sie die von Ihnen bevor-

zugte Musikrichtung den Personen 
in Ihrer Umgebung nicht durch 
übertriebene Lautstärke auf; auch 
nicht unterwegs im Auto.

•	 Motorfahrzeuge
	 Mit dosiertem Gasgeben – nament-

lich in Wohngegenden – schonen 
Sie nicht nur die Ohren der Mitmen-
schen, sondern auch «den Tiger in 
Ihrem Tank» und – wer weiss? – viel-
leicht auch eine saftige Busse wegen 
übersetzter Geschwindigkeit!

•	 Hochzeits-, Geburtstagsschiessen, 
Feuerwerke

	 Es ist Mode (oder Unmode?) gewor-
den, zu jeder möglichen Nachtzeit 

der halben oder gar der ganzen 
Gemeinde mit Feuerwerken oder 
Geschosskörpern aller Art mitzu-
teilen, dass man Grund zum Feiern 
hat. Nehmen Sie auch bei solchen 
Anlässen ein Minimum an Rücksicht 
auf Ihre Nachbarschaft. Beachten Sie 
dabei auch die angegebenen Sicher-
heitsvorschriften bezüglich Unfall- 
und Feuergefahr (Kinder!). Zudem 
möchten wir darauf hinweisen, dass 
der Erwerb und Abbrand der Feuer-
werkskategorie 4 (grosse Batterien 
und Kombinationen) bewilligungs-
pflichtig ist. Ein entsprechender An-
trag ist vom Gesuchsteller mindes-
tens 14 Tage vor dem Anlass an die 
Kantonspolizei zu adressieren. Der 
Abbrand von Feuerwerken der Ka-
tegorie 1–3 bleibt bewilligungsfrei. 
Bitte beachten Sie ebenfalls, dass 
Feuerwerke aufgrund von anhalten-
der Trockenheit zeitweilig verboten 
sein können.

	 https://www.fr.ch/de/polizei-und-
	 sicherheit/waffen-sprengstoff-
	 u n d - f e u e r we r k / w a f f e n - p y r o
	 technik-und-sprengstoffe

•	 1. Augustfeuer und -knallkörper
	 Das Anzünden von 1. Augustfeuern 

und Abfeuern von Feuerwerkskör-
pern ist vom Nationalfeiertag nicht 
wegzudenken. Viele Mitmenschen 
würden aber gerne darauf verzich-
ten, dass diese «Schiessereien» den 
1. August schon eine Woche zum 
Voraus ankündigen und die Tage da-
nach in Erinnerung rufen. Wir bitten 
darum die Eltern, auch Ihre Kinder 
anzuhalten, Raketen und Knallkör-
per am 1. August bzw. am 31. Juli ab-
zufeuern. Ihre Haustiere und die Tie-

re in freier Natur wüssten dies sicher 
auch zu schätzen. Bitte beachten Sie 
auch hier, dass das Anzünden von 1. 
Augustfeuern und das Abfeuern von 
Feuerwerkskörpern aufgrund von 
anhaltender Trockenheit verboten 
sein können.

•	 Organisation von öffentlichen 
Festanlässen

	 Öffentliche Festanlässe sind für die 
unmittelbar betroffenen Anwohne-
rinnen und Anwohner jeweils mit 
Lärmimmissionen verbunden. Neh-
men Sie als Organisatoren auf deren 
Bedürfnisse Rücksicht, insbesondere 
bezüglich Nachtruhe. Als Festveran-
stalter tragen Sie auch Verantwor-
tung für das (Lärm-)Verhalten der 
Festbesucher. Vergessen Sie nicht, 
die Nachbarschaft über Ihren Anlass 
und damit verbundene mögliche 
Unannehmlichkeiten zu informieren. 
Vielleicht ist sogar eine Einladung zu 
einem Gratisdrink angebracht!

•	 Ausserordentlicher und unver-
meidbarer Lärm

	 Sollten Sie einmal ausserordentli-
chen Lärm (fast) nicht vermeiden 
können, dann informieren Sie doch 
frühzeitig Ihre Nachbarn; sie wer-
den sich sicher mit der notwendigen 
Nachsicht erkenntlich zeigen.

•	 Toleranz
	 Gewiss müssen Sie nicht jede Form 

von Lärmbelästigungen hinnehmen. 
Dennoch ist je nach Situation auch 
ein bisschen Toleranz angebracht. 
Eine kurzfristige, nicht andauernde 
und massvolle Lärmbeeinträchtigung 
ist sicher lebenslangen Nachbarstrei-

Oberamt des Sensebezirks OSEN
Préfecture de la Singine PRSI

Kirchweg 1, Postfach 12, 1712 Tafers

T +41 26 305 74 34
www.oberamt-sense.ch



WüFla  |  Gemeindeblatt Wünnewil-Flamatt	 Nr. 5 / 25

9

Leinenpflicht für Hunde im Wald

Mit dem Frühlingserwachen beginnt für die Wildtiere des Waldes die Zeit der Brut und Aufzucht ihrer Jungen. Die Jungtiere le-
ben zwar gut versteckt, sind aber sonst hilflos, weshalb ein Hund, der im Wald frei herumtollt, für jedes Jungtier den frühen Tod 
bedeuten kann. Das Amt für Wald und Natur erinnert die Hundehalterinnen und -halter deshalb daran, dass Hunde vom 1. April 
bis zum 15. Juli im Wald jederzeit an der Leine geführt werden müssen.

tigkeiten vorzuziehen. Und vergessen 
Sie nicht, auch Sie könnten einmal – 
gewollt oder ungewollt – verantwort-
lich für übermässigen Lärm sein.

Leider wird der Lärmproblematik 
nicht in jedem Fall mit Rücksicht und 
Toleranz Rechnung getragen. Je nach 
Situation muss der Lärmbelästigung 
auch mit rechtlichen Mittel begegnet 
werden, dies insbesondere wenn die 
Nachtruhe der Bevölkerung massiv 
gestört wird. Darum soll hier auch auf 
entsprechende Rechtsgrundlagen ver-
wiesen werden:

•	 Zivilgesetzbuch (ZGB)
	 Art. 684 des ZGB verbietet schädli-

che und je nach Situation nicht ge-

rechtfertigte Einwirkungen u. A. in 
Form von Lärm.

•	 Umweltschutzgesetz (USG)
	 Art. 61 USG sieht vor, dass Übertre-

tungen gegen Emissionsbegrenzun-
gen und Schallschutzmassnahmen 
(also auch gegen Lärm) mit Busse 
bestraft werden.

•	 Schall- und Laserverordnung (SLV)
	 Art. 5 SLV bestimmt: «Wer Veranstal-

tungen durchführt, muss die Schal-
lemissionen so weit begrenzen, dass 
die von der Veranstaltung erzeugten 
Immissionen den Stundenpegel von 
93 dB(A) während der gesamten 
Veranstaltungsdauer nicht überstei-
gen».

•	 Einführungsgesetz zum Strafge-
setzbuch (EGStGB)

	 Gemäss Art. 12 lit. A EGStGB wird mit 
Busse bestraft, wer durch Unordnung 
oder Lärm die öffentliche Ruhe stört.

Personen, die sich in diesem Sinne 
in ihrer Ruhe wirklich beeinträchtigt 
fühlen, tun gut daran, mit den Lärm-
verantwortlichen das Gespräch zu su-
chen. Sollte auf diesem Weg kein Ein-
vernehmen gefunden werden können, 
kann bei der zuständigen Instanz (Poli-
zei, Staatsanwaltschaft, Gericht) Anzei-
ge bzw. Klage erhoben werden.

Im Namen Ihrer Nachbarschaft danken 
wir Ihnen für Ihr Verständnis.
Oberamt des Sensebezirks

Für das Wohlbefinden der Hunde ist es wichtig, dass sie 
regelmässig in der Natur frei herumrennen können. Dabei 
darf aber nicht vergessen gehen, dass alle Hunde über einen 
Jagdinstinkt verfügen und deshalb Wildtiere angreifen kön-
nen. Vor allem im Frühling und anfangs Sommer während 
der Fortpflanzungszeit zahlreicher Säugetier- und Vogelar-
ten können die Schäden gravierend sein. Denn viele dieser 
Tiere halten sich in Bodennähe auf oder brüten am Boden. 
Die Jungtiere sind oft gut im Wald versteckt, aber für Hunde 
mit ihrem ausserordentlich gut entwickelten Geruchssinn 
dennoch leicht aufzuspüren. Fuchswelpen, Rehkitze und 
Jungvögel können sich nicht wehren oder flüchten und sind 
deshalb leichte Beute. 

Die Leine ist die einzige sichere Möglichkeit, Hunde davon 
abzuhalten, Unterholz und Dickicht zu durchstreifen und 
dadurch die Wildtiere zu stören. Das Amt für Wald und Na-
tur erinnert deshalb alle Hundehalterinnen und Hundehal-
ter daran, dass sie ihre vierbeinigen Gefährten vom 1. April 
bis zum 15. Juli im Wald obligatorisch an der Leine führen 
müssen. Zudem müssen die Hunde auch ausserhalb dieser 
Periode jederzeit unter Kontrolle sein. Jede Zuwiderhand-
lung gegen diese Vorschrift kann mit einer Ordnungsbusse 
geahndet und in schwerwiegenderen Fällen bei der Staats-
anwaltschaft angezeigt werden.
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Planauflagen

Planauflagen vom 28. März 2025

1.	 Objekt:	 Gerätehaus mit Seitendach inkl.
		  Seiten- und Rückwand,
		  Pfrundweg 2, 3184 Wünnewil
		  Artikel 897
	 Gesuchsteller:	 Ruprecht Diana und Peter,
		  Pfrundweg 2, 3184 Wünnewil

	 Projektverfasser:	 Ruprecht Diana, 
		  Pfrundweg 2, 3184 Wünnewil

2.	 Objekt:	 Umbau und energetische Sanierung 
		  Wohnhaus mit Bad- und Küchen-
		  sanierung, Heizungswechsel,
		  Sonnhalde 7, 3175 Flamatt
		  Artikel 822, 532
	 Gesuchsteller:	 Streit Patrick und Butz Katharina,
		  Sonnhalde 7, 3175 Flamatt

	 Projektverfasser:	 Jakob Hämmerli GmbH,
		  Obermettlen 21, 3182 Ueberstorf

Planauflagen vom 4. April 2025

1.	 Objekt:	 Umgebungsgestaltung, Erstellen 
		  Umzäunung/Einfriedung,
		  Elswil 39, 3184 Wünnewil
		  Artikel 2181
	 Gesuchsteller:	 bpConsulting AG,
		  Altschlossstrasse 19, 3184 Wünnewil

	 Projektverfasser:	 Boschung Philipp,
		  Sonnenweg 1, 3184 Wünnewil

2.	 Objekt:	 Ersatz des Tenntors durch eine
		  Glasfront mit Eingangstüre,
		  Dietisberg 54, 3184 Wünnewil
		  Artikel 399
	 Gesuchsteller:	 Galfetti Mario,
		  Dietisberg 54, 3184 Wünnewil

	 Projektverfasser:	 Schafer Bauberatungen GmbH,
		  Birchacherstrasse 38, 3184 Wünnewil

Planauflagen vom 11. April 2025

1.	 Objekt:	 Umgestaltung Gartenwirtschaft Süd,
		  Dorfstrasse 40, 3184 Wünnewil
		  Artikel 2001
	 Gesuchsteller:	 Kirmizikaya Rahime,
		  Erlenweg 39, 3178 Bösingen

	 Projektverfasser:	 Schafer Bauberatungen GmbH,
		  Birchacherstrasse 38, 3184 Wünnewil

Hinweis zu Planauflagen

Wir weisen Sie darauf hin, dass die eingegangenen Bau-
gesuche ebenfalls auf unserer Homepage www.wuen-
newil-flamatt.ch unter der Rubrik Leben ¨ Aktuelles ¨ 
eingegangene Baugesuche laufend publiziert werden. 
Weiterhin werden alle Bauvorhaben im Schaukasten im 
Gemeindehaus Wünnewil (Baugesuche aus Wünnewil) und 
im Begegnungszentrum Flamatt (Baugesuche aus Flamatt) 
ausgehängt. Die Planauflagen im WüFla-Gemeindeblatt 
und auf der Homepage sind rein informativ. In der Regel 
dauert die Veröffentlichung/Einsprachefrist vierzehn Tage 
(Datum Poststempel). Die öffentliche Auflage mit Publi-
kation erfolgt im Amtsblatt oder durch eingeschränkte 
Veröffentlichung mittels Benachrichtigung der Nachbarn. 
Die Online-Version des Amtsblattes ist auf der Homepage 
abl.fr.ch kostenlos zugänglich, mit einer für die Navigation 
auf Mobiltelefonen angepassten Oberfläche. 

IHR MALER AUS FLAMATT
Familienbetrieb seit 1982 – Wir malern, renovieren, tapezieren und vergolden in den Regionen  
Bern, Freiburg und Seeland

Malerei - Gipserei AG

Sonnhalde 11 • 3175 Flamatt • Telefon 031 741 19 60 • Natel 079 651 24 46
www.crescionini.ch
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Der Frühling lockt – So werden der Garten und das Zuhause sicher aufgefrischt

Egal, ob das schlechte Gewissen oder die neu erwachten Lebensgeister einen antreiben: Der Frühlingsputz und das Gärt-
nern im Frühling gehören für viele jedes Jahr dazu. So putzen und gärtnern Sie sicher. 

Wichtige Tipps

•	 Standsichere Leiter verwenden.

•	 Je nach Tätigkeit: Schutzausrüstung tragen.

•	 Keine Hektik beim Putzen und Gärtnern.

•	 Vorsicht Strom: Kein Kontakt zwischen Wasser und 
Stromanschlüssen; für Elektrogeräte draussen einen 
FI-Schutzschalter verwenden.

•	 Achtung Gift: Gartenchemikalien und Putzmittel si-
cher aufbewahren.

Mehr zum Thema «Der Frühling lockt» gibt’s 
im Ratgeber auf bfu.ch/ratgeber

Fläche im Verwaltungsgebäude der Gemeinde zu vermieten

Im Verwaltungsgebäude an der Dorfstrasse 22 in Wünnewil ist ab 1. August 2025 oder nach Vereinbarung folgende Fläche 
zu vermieten:

Ca. 113 m2 Gewerbefläche im Erdgeschoss, der Raum ver-
fügt über einen Plattenboden und eine grosse Fensterfront 
inklusive Fenstertüre Richtung Dorfplatz.

Es sind zwei Garderoben inkl. Duschen vorhanden, welche 
übernommen werden können. Die Toiletten im Eingangsbe-
reich des Verwaltungsgebäudes stehen zur Verfügung.

Der Mietzins beträgt Fr. 1288.00/Monat inkl. Akontozahlung 
Heiz- und Nebenkosten

Interessenten melden sich beim Gemeindebauamt, Telefon 
026 497 57 20, bauamt@wuennewil-flamatt.ch. 

schnell, zuverlässig und preiswert
•	 Individuell gestaltete Visitenkarten für Ihr Unternehmen
•	 Hochwertiges Briefpapier  

für geschäftliche Korrespondenz
•	 Professionelle Broschüren 
•	 Günstige Flyer für Ihre Marketingkampagnen
•	 Logo-Design und Druckservices  

für Unternehmensdrucksachen
•	 personalisierte Etiketten, Aufkleber und Mailings

Paul Weber Druckerei & Printshop 
Obere Lindenstrasse 9 | 3176 Neuenegg 
Tel. 031 741 32 95 | www.druckereipaulweber.ch
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Gesundheits- und Alterskommission

Anlässe

Seniorenausflug am 8. Mai nach Sempach
zur Straussenfarm
Besammlung: 9.30 Uhr bei der Davidkirche Flamatt
Abfahrt: 9.45 Uhr
Rückkehr: ca. 17.15 Uhr in Flamatt
Kosten: CHF 40.–, gerne am Reisetag bar zahlen
Die Teilnehmerzahl ist begrenzt, Anmeldung nach Eingang
Anmeldung bitte bis Montag, 5. Mai 2025
https://www.wfue.ch/bericht/421 
Organisation: Café mit Programm
Kontakt: Christine Hertig, 031 931 97 25 / 079 683 86 50

Reisebericht / Mit dem Velo ans Nordkap
Marianne Schödler und Norbert Schacht
Gemeindesaal
Donnerstag, 15. Mai 2025, 13.30 Uhr
Organisation: Träff 60+  
Kontakt: Eduard Schaller, 026 496 22 36

Tages-Ausflug
Ausflug wird separat ausgeschrieben
Donnerstag, 12. Juni 2025
Organisation: Träff 60+  
Kontakt: Eduard Schaller, 026 496 22 36

Monatliche Veranstaltungen

Mittagstisch in Flamatt / Anmeldung obligatorisch
Jeden zweiten Dienstag im Monat um 11.30 Uhr 
13. Mai 2025, 10. Juni 2025…
Restaurant Pizzeria zur Waage
Kosten pro Mittagessen Fr. 15.50
Organisation: Gesundheits- und Alterskommission
Anmeldung obligatorisch bis jeweils Freitagmittag auf der 
Gemeindeverwaltung: 026 497 57 08

Mittagstisch in Wünnewil / Anmeldung obligatorisch
Jeden letzten Dienstag im Monat um 11.30 Uhr
27. Mai 2025, 24. Juni 2025 …
Restaurant Bijou
Kosten pro Mittagessen Fr. 15.50
Organisation: Gesundheits- und Alterskommission
Anmeldung obligatorisch bis jeweils Freitagmittag auf der 
Gemeindeverwaltung: 026 497 57 08

Witwentreff
Jeden letzten Dienstag im Monat um 13.30 Uhr
27. Mai 2025, 24. Juni 2025 …
Pfarreisaal St. Jakob unten, Wünnewil
Kontakt: Margrit Bieri, 026 496 27 60

Pro Senectute
Beratung durch Lea Fankhauser, 026 347 12 40
5. Mai 2025 …
13.30 – 15.30 Uhr mit Termin / 15.30 – 16.30 Uhr ohne Termin
Gemeindehaus 1. Stock, Anmeldung bei der Kanzlei

Wöchentliche Veranstaltungen

Velofahren
Erste Tour: Mittwoch, 23.4.2024, 13.00 Uhr
Treffpunkt: Gemeinde Wünnewil
Nähere Angaben unter: 
https://www.velogruppe60plus-sensetal.ch/

Wandern / Bewegung am Nachmittag
Männer-Turngruppe 60 Plus / Badminton / Gehfussball

Neu auf der Homepage Wünnewil-Flamatt:
Freiwillige Einsatzmöglichkeiten
https://www.wuennewil-flamatt.ch/einsatzmoeglichkeiten 
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Besuchen Sie den Mehrzweckverband Sensebezirk an der Seislermäss 2025!

Die Seislermäss 2025 steht vor der Tür – und der Mehr-
zweckverband Sensebezirk ist mit dabei! Besuchen Sie 
den Gemeindeverband aller Sensler Gemeinden vom 14.–
18.05.2025 an seinem Stand.

Erleben Sie hautnah, bei welchen Themen der Mehrzweck-
verband Sensebezirk die Gemeinden unterstützt. Lassen Sie 
uns ins Gespräch kommen, entdecken Sie unser Engage-
ment für die Region und nutzen Sie die Gelegenheit zum 
Austausch!

Mehr Infos unter: https://seislermaess.ch/

Wir freuen uns auf Ihren Besuch!

PARTEIEN / VEREINE
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Ihr Fachpartner für
Photovoltaikanlangen im Sensebezirk

Schneidersmatt 32
3184 Wünnewil
026 321 22 06

www.solinor.ch
solar@solinor.ch
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L. OPPLIGER SÖHNE AG –
eue Sanierigspartner us dr Region

Öb Heizig, Sanitär oder Dach,
dr Oppliger isch vom Fach

AKTION !KOPIERPAPIER hochweiss 80 gm²Premium-Qualität !6.80 per PackAbholpreis BAR-Zahlung  inkl. 8,1 % MWST

PAUL WEBER
DRUCKEREI & PRINTSHOP

3176 NEUENEGG

Paul Weber  |  Druckerei & Printshop  |  3176 Neuenegg

www.druckereipaulweber.ch
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